
Gemeinderat ( 22 Sitze )
gemäß §14 Hauptsatzung „Unechte Teilortswahl“
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Gemeinderat 

Wohnbezirk 
Tettnang

Wohnbezirk 
Langnau

Wohnbezirk 
Tannau

Wohnbezirk 
Kau

Ortschaftsrat 
Langnau

Ortschaftsrat 
Kau 

Ortschaftsrat 
Tannau

- Antrags- und 
Vorschlagsrecht

- Anhörungsrecht
- Expertengremium 

vor Ort



der Ortschaftsrat ist ein beratendes Organ

Anhörungs-
recht

- Möglichkeit, 
Stellungnahme zu 
einer bestimmten 

Angelegenheit 
abzugeben

- Bezieht sich auf alle 
wichtigen 

Angelegenheiten, die 
die besonders 

Ortschaft betreffen

Vorschlagsrecht

- Möglichkeit, von 
sich aus Initiative zu 

ergreifen

- in allen 
Angelegenheiten, die 

die besonders 
Ortschaft betreffen 

Beratung der 
örtlichen 

Verwaltung

- Pflicht, die örtliche 
Verwaltung in allen 

Angelegenheiten der 
Ortschaft zu beraten

Mitwirkung

- Mitwirkung in 
Einzelfällen durch 

besondere 
gesetzliche 

Bestimmungen

Ausnahme: 
Eigene 

Zuständigkeit

Gemäß § 17 Abs. 3 
Hauptsatzung:

- Übertragung 
einzelner Aufgaben 

durch den  
Gemeinderat auf den 

Ortschaftsrat

nur beratende Zuständigkeiten

Aufgaben des Ortschaftsrats (gemäß § 17 Hauptsatzung) :


